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10116 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 13. Dezember 2018 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
und das Freiberuflichen-Sozialversicherungsgesetz geändert werden 

Derzeit regelt das Ärztegesetz 1998 (ÄrzteG 1998), BGBl. I Nr. 169/1998, die notärztliche Qualifikation 
durch Absolvierung eines notärztlichen Lehrgangs im Umfang von 60 Einheiten abschließend. Die 
Notwendigkeit einer qualitativen Verbesserung der notärztlichen Qualifikation bedingt eine 
Neukonzeption, die sich aus einem erweiterten Lehrgang mit 80 Einheiten, einem definierten 
notärztlichen klinischen Kompetenzerwerb sowie einer Abschlussprüfung zusammensetzen soll. 

Das Erlernen der spezifischen notfallmedizinischen Fertigkeiten soll durch bestmögliche Nutzung der 
durch die neue Ärzteausbildung geschaffenen Ressourcen (beginnend mit der Basisausbildung, die bereits 
notfallmedizinische Kenntnisse vermittelt) im Rahmen des allgemeinärztlichen und fachärztlichen Turnus 
an anerkannten Ausbildungsstätten erfolgen. 

Der Österreichischen Ärztekammer sollen im Rahmen des übertragenen Wirkungsbereichs die Erlassung 
einer entsprechenden Verordnung sowie die Vollziehung der mit der notärztlichen Qualifikation 
verbundenen behördlichen Aufgaben obliegen. 

Darüber hinaus wird durch den gegenständlichen Beschluss des Nationalrats die Anstellungsmöglichkeit 
für Ärztinnen/Ärzte in Ordinationsstätten und Gruppenpraxen normiert. 
 

Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
18. Dezember 2018 in Verhandlung genommen. 

Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Christoph Steiner. 

Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat David Stögmüller mit beratender Stimme an 
den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 

An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Martin Preineder und David Stögmüller. 

Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Christoph Steiner gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 

Wien, 2018 12 18 

 Christoph Steiner Rosa Ecker, MBA 

 Berichterstatter Vorsitzende 
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